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Zweite Satzung zur Änderung der Fachstudien- und 
Prüfungsordnung für den Bachelor- und Masterstudiengang 

Mechatronik an der Technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) - FPOME -  

vom 15. Januar 2026 
 
 
Aufgrund von Art. 9 Satz 1, Art. 80 Abs. 1 Satz 1, Art. 84 Abs. 2 Satz 1 des 
Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes vom 5. August 2022 (BayHIG) erlässt 
die FAU folgende Änderungssatzung: 
 

§ 1 
 
Die Fachstudien- und Prüfungsordnung für den Bachelor- und Masterstudiengang 
Mechatronik an der Technischen Fakultät der FAU - FPOME - vom 28. März 2024, 
geändert durch Satzung vom 27. Februar 2025, wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 43 wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 2 wird wie folgt geändert:  
 
In Satz 5 werden am Satzanfang vor den Worten „Art und Umfang der Prüfungen“ die 
Worte „Die spezifischen Qualifikationsziele und Prüfungsgegenstände sowie“ eingefügt. 
 
In Satz 7 wird im Klammerzusatz nach den Zahlen „60, 90“ das Komma gestrichen und 
das Wort „oder“ eingefügt. 
 
Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt; die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden 
zu Sätzen 4 bis 6: 
 
„3Die spezifischen Qualifikationsziele und Prüfungsgegenstände sowie Art und Umfang 
der Prüfung sind abhängig von den im jeweiligen Modul vermittelten Kompetenzen im 
Rahmen der Sätze 1 und 2 und der jeweils einschlägigen Modulbeschreibung zu 
entnehmen.“ 
 
In Satz 5 (neu) wird im Klammerzusatz nach den Zahlen „60, 90“ das Komma gestrichen 
und das Wort „oder“ eingefügt. 
 
 
In § 47 Abs. 1 Satz 2 werden nach den Worten „Möglichkeit des Zugangs individuell 
geprüft“ das Semikolon und die Worte „§ 33 Abs. 1 Nr. 1 ABMPO/TF findet in Bezug auf 
die Bachelor-Master-Ampel keine Anwendung“ gestrichen. 
 
 
§ 48 wird wie folgt geändert: 
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In Abs. 1 werden nach dem Wort, der Zahl, dem Buchstaben und dem Klammerzusatz 
„bzw. 2b (Teilzeitstudium)“ das Wort, die Zahl, der Buchstabe und der Klammerzusatz 
„bzw. 2c (Verbundstudium)“ angefügt. 

 
a) In Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender neuer Satz 2 eingefügt; der bisherige 

Satz 2 wird zu Satz 3: 
 
„2Abweichend von Satz 1 wählen Studierende eines Verbundstudiums einen 
ver-bundstudiumspezifischen Vertiefungsbereich (Umfang: 30 ECTS-Punkte) 
sowie einen weiteren Vertiefungsbereich (Umfang: 20 ECTS-Punkte).“ 
 

b) In Abs. 3 Satz 2 wird nach dem Wort „Das“ das Wort „übergeordnete“ eingefügt. 
 

 
1. In § 51 Abs. 2 Satz 2 werden nach den Worten und dem Zeichen „2Für die Betreuung 

gilt §“ die Zahl „44“ durch die Zahl „45“ ersetzt. 
 

 
2. In § 53 wird nach Abs. 3 folgender neuer Abs. 4 angefügt: 

 
„(4) 1Die zweite Änderungssatzung tritt am 1. Februar 2026 in Kraft. 2Sie gilt für alle 
Studierenden, die das Bachelorstudium ab dem Sommersemester 2026 
aufnehmen werden sowie alle Studierenden, die das Masterstudium ab dem 
Wintersemester 2025/2026 aufgenommen haben bzw. künftig aufnehmen werden. 
3Die Änderungen in den Anlagen 2a und 2b hinsichtlich des Moduls „M4 
Nichttechnische Wahlmodule“ gelten weiterhin für alle bereits immatrikulierten 
Masterstudierenden, die ihr Studium seit dem Wintersemester 2021/22 
aufgenommen haben.“ 
 

 
3. In Anlage 1 werden in Fußnote 4 nach den Worten und dem Zeichen „siehe 

Modulhandbuch.“ die Worte  
 
„Abweichend von § 32 Abs. 2 Satz 3 ABMPO/TF werden Fehlversuche beim 
Wechsel in alternativ angebotene Module nicht angerechnet, wobei ein 
Modulwechsel nur möglich ist, solange noch keines der gewählten Module 
endgültig nicht bestanden ist. Darüber hinaus besteht gemäß § 32 Abs. 1 Satz 6 
ABMPO/TF bei Nichtbestehen keine Wiederholungspflicht innerhalb der gesetzten 
Frist.“ 
 
gestrichen. 
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4. Die Tabelle in Anlage 2a erhält samt Erläuterungen folgende neue Fassung: 

 
„ 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12  S13 S14 

Nr.  Modulbezeichnung 1) 2) Lehrveranstaltung 
SWS Gesa

mt 
ECTS 

Workload-Verteilung 
pro Semester in  
ECTS-Punkten 

 
Prüf.

-
form

* 
  
  

Art und Umfang der 
Prüfung 

V Ü P HS 1. 2. 3. 4. 

                            

M 1 Vertiefungsbereich 1 siehe § 48 6 6  4 20 10 5 5   PL siehe § 48 

M 2 Vertiefungsbereich 2 siehe § 48 6 6  4 20 5 10 5   PL siehe § 48 

M 3 Technische Wahlmodule siehe § 48 7 7  2 20 7,5  7,5 5   PL 3) 4) 

M 4 Nichttechnische Wahlmodule / 
Projektarbeit mit Hauptseminar      15       

PL  

M 4.1 Nichttechnische Wahlmodule  4 4  4  7,5  5 2,5     3) 4) 

oder 

M 4.2 Projektarbeit mit Hauptseminar     (2)       
Studien-/Projektarbeit + 

Seminarleistung  
(4/5 + 1/5) 

M 5 2 Hochschulpraktika      4   5   2,5 2,5    SL Praktikumsleistung 3) 

M 6 Berufspraktische Tätigkeit  mind. 8 Wochen 
gem. Prakt.richtlinie     10    10    SL Praktikumsleistung 

M 7 Masterarbeit mit Hauptseminar Masterarbeit         
30  

       27 PL Masterarbeit 
+ Seminarleistung 

(9/10+1/10)     Hauptseminar       2        3 PL 

Summen SWS und ECTS-Punkte 23 23 4 16 120 30,0 30,0 30,0 30,0     
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66 
 
Erläuterungen: 
*  PL=Prüfungsleistung, SL=Studienleistung 
1)  Bei der Modulwahl ist ein fachspezifischer Kompetenzgewinn im Masterstudiengang gegenüber dem vorangegangenen Bachelorstudium sowie ggfs. 

im Rahmen des Qualifikationsfeststellungsverfahrens erteilter Auflagen nachzuweisen. Dieser ergibt sich aus der jeweiligen Modulbeschreibung im 
Kontext des Qualifikationsziels des Masterstudiengangs. 

2)  Die Zugangskommission kann Module aus dem Bachelorstudium (Anlage 1) sowie geeignete Sprachkurse, die nicht bereits Teil der Vorqualifikation 
der Bewerberinnen und Bewerber waren, zum Ausgleich fehlender Kompetenzen festlegen. 

3)  vgl. § 48. Art und Umfang der Prüfung sind abhängig vom konkreten didaktischen Charakter der gewählten Module und der jeweils einschlägigen 
(Fach-)Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

4)    siehe Modulhandbuch.“ 
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5. Die Tabelle in Anlage 2b erhält samt Erläuterungen folgende neue Fassung: 
 
„ 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13  S14 S15 S16 S17 S18 

Nr. Modulbezeichnung 1) 2) Lehrveranstaltung 

SWS 
  
  

Gesa
mt 

ECTS 

Workload-Verteilung pro 
Semester in ECTS-Punkten 

Prüf.
-

form
* 

Art und Umfang der 
Prüfung 

V Ü P HS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

                                    

M 1 Vertiefungsbereich 1 siehe § 48 6 6  4 20 5 5 5 2,5 2,5      PL siehe § 48 

M 2 Vertiefungsbereich 2 siehe § 48 6 6  4 20 5 5 5 5       PL siehe § 48 

M 3 Technische Wahlmodule siehe § 48 7 7  2 20 2,5  2,5 5 5 5     PL 3) 4) 

M 4 Nichttechnische Wahlmodule / 
Projektarbeit mit Hauptseminar      15            

PL 
 

M 4.1 Nichttechnische Wahlmodule  4 4  4  2,5  5    7,5    3) 4) 

oder 

M 4.2 Projektarbeit mit Hauptseminar     (2)           
Studien-/Projektarbeit + 

Seminarleistung  
(4/5 + 1/5) 

M 5 2 Hochschulpraktika      4   5   2,5 2,5       SL Praktikumsleistung 3) 

M 6 Berufspraktische Tätigkeit  mind. 8 Wochen 
gem. Prakt.richtlinie     10         7,5 2,5     SL Praktikumsleistung 

M 7 Masterarbeit mit Hauptseminar Masterarbeit         
30 

          15  12  PL Masterarbeit 
+ Seminarleistung 

(9/10+1/10)     Hauptseminar       2             3  PL 

Summen SWS und ECTS-Punkte 23 23 4 16 120 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0     
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66 
 
Erläuterungen: 
* PL=Prüfungsleistung, SL=Studienleistung 
1)  Bei der Modulwahl ist ein fachspezifischer Kompetenzgewinn im Masterstudiengang gegenüber dem vorangegangenen Bachelorstudium sowie ggfs. 

im Rahmen des Qualifikationsfeststellungsverfahrens erteilter Auflagen nachzuweisen. Dieser ergibt sich aus der jeweiligen Modulbeschreibung im 
Kontext des Qualifikationsziels des Masterstudiengangs. 

2)  Die Zugangskommission kann Module aus dem Bachelorstudium (Anlage 1) sowie geeignete Sprachkurse, die nicht bereits Teil der Vorqualifikation 
der Bewerberinnen und Bewerber waren, zum Ausgleich fehlender Kompetenzen festlegen. 

3)  vgl. § 48. Art und Umfang der Prüfung sind abhängig vom konkreten didaktischen Charakter der gewählten Module und der jeweils einschlägigen 
(Fach-)Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

4)    siehe Modulhandbuch. 
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6. Nach Anlage 2b wird folgende neue Anlage 2c angefügt: 
 
„ 

Anlage 2c: Masterstudium Teilzeit Verbundstudium 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13  S14 S15 S16 S17 S18 

Nr. Modulbezeichnung 1) 2) Lehrveranstaltung 
SWS Gesa

mt 
ECTS 

Workload-Verteilung pro 
Semester in ECTS-Punkten 

Prüf.
-

form
* 
  

Art und Umfang der 
Prüfung 

V Ü P HS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

                                    

M 1 Vertiefungsbereich 1  
(Verbundstudium) siehe § 48 9 9  6 30 7,5 10 5 2,5 5      PL siehe § 48 

M 2 Vertiefungsbereich 2 siehe § 48 6 6  4 20 5 5 5 5       PL siehe § 48 

M 3 Technische Wahlmodule siehe § 48 3 3  2 10 2,5  2,5 5       PL 3) 4) 

M 4 Projektarbeit mit 
Hauptseminar 5)     2 15      15   PL 

Studien-/Projektarbeit + 
Seminarleistung  

(4/5 + 1/5) 

M 5 2 Hochschulpraktika      4   5   2,5 2,5       SL Praktikumsleistung 3) 

M 6 Berufspraktische Tätigkeit  mind. 8 Wochen 
gem. Prakt.richtlinie     10         10      SL Praktikumsleistung 

M 7 Masterarbeit mit Hauptseminar Masterarbeit         
30 

          15  12  PL Masterarbeit 
+ Seminarleistung 

(9/10+1/10)     Hauptseminar       2             3  PL 

Summen SWS und ECTS-Punkte 
18 18 4 16 

120 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0     
56 

 
Erläuterungen: 
*  PL=Prüfungsleistung, SL=Studienleistung 
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1)  Bei der Modulwahl ist ein fachspezifischer Kompetenzgewinn im Masterstudiengang gegenüber dem vorangegangenen Bachelorstudium sowie ggfs. 
im Rahmen des Qualifikationsfeststellungsverfahrens erteilter Auflagen nachzuweisen. Dieser ergibt sich aus der jeweiligen Modulbeschreibung im 
Kontext des Qualifikationsziels des Masterstudiengangs. 

2)  Die Zugangskommission kann Module aus dem Bachelorstudium (Anlage 1) sowie geeignete Sprachkurse, die nicht bereits Teil der Vorqualifikation 
der Bewerberinnen und Bewerber waren, zum Ausgleich fehlender Kompetenzen festlegen. 

3)  vgl. § 48. Art und Umfang der Prüfung sind abhängig vom konkreten didaktischen Charakter der gewählten Module und der jeweils einschlägigen 
(Fach-)Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

4)  siehe Modulhandbuch. 
5)     Auf Beschluss der Studienkommission können stattdessen auch (technische oder nichttechnische) Wahlmodule im Umfang von 15 ECTS-Punkten (vgl. § 43 Abs. 4 Satz 2) 
belegt werden.“   
 
 
 
 
 
7.  In Anlage 3 wird nach Zeile 12 (11.) folgende neue Zeile 13 (12.) angefügt: 

 
„ 

12. Medical Device Engineering (MDE) 
(nur Verbundstudium) 

Product Lifecycle Management, Digital Tools, 
Robotics, Automation, Electrical Engineering, 
Machine Learning in medical and mechatronics 
engineering 

“ 
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§ 2 

 
1Die zweite Änderungssatzung tritt am 1. Februar 2026 in Kraft. 2Sie gilt für alle 
Studierenden, die das Bachelorstudium ab dem Sommersemester 2026 aufnehmen 
werden sowie alle Studierenden, die das Masterstudium ab dem Wintersemester 
2025/2026 aufgenommen haben bzw. künftig aufnehmen werden. 3Die Änderungen in 
den Anlagen 2a und 2b hinsichtlich des Moduls „M4 Nichttechnische Wahlmodule“ 
gelten weiterhin für alle bereits immatrikulierten Masterstudierenden, die ihr Studium 
seit dem Wintersemester 2021/22 aufgenommen haben. 
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ANHANG: Anlagen im Änderungsmodus 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der FAU am 17. Dezember 2025, 
und der Genehmigung durch den Präsidenten oder seiner Stellvertretung vom 
15. Januar 2026 
Erlangen, den 15. Januar 2026 
FAU  
gez. 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Joachim Hornegger, Präsident  
 
Diese Satzung wurde am 15. Januar 2026 digital auf der Internetseite 
https://www.fau.de/fau/rechtsgrundlagen/amtliche-bekanntmachungen/ amtlich veröf-
fentlicht. Eine mit Genehmigungs- und Bekanntmachungsvermerk versehene 
Ausfertigung der Satzung wurde am 15. Januar 2026 in der im Referat L 1 der 
Zentralen Universitätsverwaltung, Halbmondstraße 6-8, Zimmer Nr. 02.033 
niedergelegt und liegt zur Einsicht während der Dienststunden bereit.  
Tag der Bekanntmachung ist daher der 15. Januar 2026 
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